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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
der 20. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Dienstag, 19.09.2017, 
18:00 Uhr, Raum Nr. 102, 1. Etage (großer Sitzungssaal) 

 
Folgende  Tagesordnung  ist vorgesehen: 

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung der Sitzung 
 

 2. Fragestunde für Einwohner/innen gem. § 17 der Geschäftsordnung 
 

 3. Bericht der Verwaltung 
 

 4. Abbau von öffentlichen Telefonstellen im Stadtgebiet Alsdorf; Antrag der Telekom 
Deutschland GmbH 

 

 5. Straßenbenennung im Bebauungsplangebiet 342 - Zollernstraße - Gewerbegebiet 
 

 6. Abschluss eines Öffentlich-rechtlichen Vertrages gem. § 11 Baugesetzbuch -BauGB - 
für den B-Planbereich Nr. 209 - 1. Änderung Blumenrath-Ost 

 

 7. 3. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im 
Gebiet der Stadt Alsdorf vom 17.09.2004 
hier: Bevorrechtigungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge 

 

 8. Flächennutzungsplan-Änderung Nr.32 - Wohngebiete Alsdorf 
a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeits- und  Behördenbeteiligung zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr.32  
b) Billigung der Flächennutzungsplan-Änderung Nr.32 -  
c) Beschluss über die öffentliche Auslegung der Flächennutzungsplan-Nr.32 

 

 9. Flächennutzungsplan-Änderung Nr.33 - Gewerbegebiete Alsdorf 
a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeits- und  Behördenbeteiligung zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr.33  
b) Billigung der Flächennutzungsplan-Änderung Nr.33 -  
c) Beschluss über die öffentliche Auslegung der Flächennutzungsplan-Nr.33 

 

 10. Bebauungsplan Nr.293 - Am Hüttchensweg 
a) Billigung des städtebaulichen Entwurfs zum Bebauungsplan Nr.293 - Am 
Hüttchensweg 
b) Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

 

 11. Bebauungsplan Nr.316 - Eisenbahnstraße 
a) Billigung des Bebauungsplanes Nr.316 - Eisenbahnstraße 
b) Nahversorgung in Busch 
c) Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitss- und 
Behördenbeteiligung 
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 12. Bebauungsplan Nr.352 - Sportplatz Am Energeticon 
a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der frühzeitigen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan Nr.352  
b) Billigung des Bebauungsplanes Nr.352 - Sportplatz Am Energeticon 
c) Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr.352 - Sportplatz 
Am Energeticon 

 

 13. Bebauungsplan Nr.329 - Am Tierpark 
a) Ergebnis der Bürgerinformationsveranstaltung vom 08.06.2017  
b) Billigung des Bebauungsplanes Nr. 329 - Am Tierpark 
c) Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr.329 - Am 
Tierpark 

 

 14. Starke Quartiere, starke Menschen  
"Starke Mitte Alsdorf - Vernetzungsachsen und Identitätsplätze" - Alsdorfer A  
Vorstellung und Kenntnisnahme der Objekte und Standorte 

 

 15. Anfragen und Mitteilungen 
Mitteilungen 
- Bebauungsplan Nr.103 - Vorrangzone Baesweiler West,  
Schreiben der Stadt Alsdorf vom 09.08.2017 

Nichtöffentlicher Teil: 

 1. Bericht der Verwaltung 
 

 2. Starke Quartiere, starke Menschen 
"Starke Mitte Alsdorf - Vernetzungsachsen und Identitätsplätze" - Alsdorfer A 
hier: Empfehlungsbeschluss zur Fassung eines Projektbeschlusses durch den Rat der 
Stadt Alsdorf 

 

 3. Ausbau der Feldstraße in Alsdorf; 
hier: Auftragserteilung über die Ingenieurleistungen Verkehrsanlagen 

 

 4. Bebauungsplan Nr.209 - 1.Änderung - Blumenrath-Ost  
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.209 - 1.Änderung 

 

 5. Bebauungsplan Nr.325 - Hans-Böckler-Straße  
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.325 

 

 6. Anfragen und Mitteilungen 
 

 
Alsdorf, 04.09.2017 
 
 
Gez. Plum 
Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

der 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses (nichtöffentlich) am Donnerstag, 
21.09.2017, 18:00 Uhr, Raum Nr. 102, 1. Etage (großer Sitzungssaal) 

 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 

Nichtöffentlicher Teil: 

 1. Eröffnung der Sitzung 

 

 2. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Erledigung der in den letzten Sitzungen 
gefassten Beschlüsse 

 

 3. Übersicht der im Haushaltsjahr 2016 erteilten Ingenieur- und Planungsaufträge 

 

 4. Sachstandsbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2016 

 

 5. Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) 
über die überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung der Stadt Alsdorf im Jahr 2017 

 

 6. Prüfungsbericht Nr. 11/2017 über die Visakontrolle beim A 40 - Schul- und Sportamt in 
der Zeit vom 07.03.2017 bis 07.04.2017 

 

 7. Prüfungsbericht Nr. 12/2017 über die Visakontrolle beim A 51 - Jugendamt in der Zeit 
vom 07.03.2017 bis 07.04.2017 

 

 8. Prüfungsbericht Nr. 13/2017 über die (Vor-) Prüfung der pauschalierten 
Landeszuweisung nach dem Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG) 

 

 9. Prüfungsbericht Nr. 14/2017 über die Prüfung der Kasse der Jagdgenossenschaft 
Alsdorf I für die Jahre 2014 und 2015 

 

 10. Prüfungsbericht Nr. 15/2017 über die (Vor-) Prüfung der Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der Teilhabe und 
Integration in Nordrhein-Westfalen (Integrationspauschalen) 

 

 11. Prüfungsbericht Nr. 16/2017 über die (Vor-) Prüfung des Verwendungsnachweises 
2016 der Verbraucherzentrale NRW, Verbraucherberatung in Alsdorf 

 

 12. Prüfungsbericht Nr. 17/2017 über die Visakontrolle beim A 61 - Amt für Planung und 
Umwelt in der Zeit vom 12.06.2017 bis 12.07.2017 
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 13. Prüfungsbericht Nr.  18/2017 über die Visakontrolle beim A 63 - Bauordnungsamt in 
der Zeit vom 12.06.2017 bis 12.07.2017 

 

 14. Prüfungsbericht Nr.  19/2017 über die Visakontrolle beim A 80 - Amt für 
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften/ Beteiligungscontrolling in der Zeit vom 
12.06.2017 bis 12.07.2017 

 

 15. Prüfungsbericht Nr. 20/2017 über die unvermutete Prüfung der Gebührenkasse für 
vereinnahmte Verwaltungsgebühren der Stadtbücherei Alsdorf 

 

 16. Anfragen und Mitteilungen 

 

 

Alsdorf, 06.09.2017  
 
 
 
Gez. Wirtz  
Vorsitzender des Rechnungs-  
prüfungsausschusses 
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Stadt Alsdorf 
Der Bürgermeister 

 

Wahlbekanntmachung 
 

 
1. Am 24. September 2017 findet die  

 
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 

statt.  
 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Alsdorf ist in 28 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 14.08.2017 bis 
03.09.2017 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Alsdorf, Hubertusstr. 17, 52477 Alsdorf, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
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Der Wähler gibt  
 
seine Erststimme in der Weise ab,  
 

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 
b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 

Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
Alsdorf, den 07.09.2017 
 
In Vertretung: 
 
 
 
gez. 
Kahlen 
Erster Beigeordneter 
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Bekanntmachung 

 

der 10. Sitzung der Verbandsversammlung in der Legislaturperiode 2014-2020 des 
Zweckverbandes Volkshochschule Nordkreis Aachen 

 
 
Termin:  Mittwoch, 13. September 2017 
Zeit:  18.00 Uhr 
Ort: VHS Geschäftsstelle Alsdorf, Übacher Weg 36, Erdgeschoss, Raum 0.6 
 
 
Öffentliche Sitzung 

1. Kenntnisnahme der Niederschriften der letzten Verbandsversammlung vom 
15.02.2017 sowie Beschluss zur Mitunterzeichnung der Niederschrift 

2. Jahresabschluss 2014 

3. Beschluss über Änderung der Gebührensatzung 

4. Beschluss über Änderung der Honorarordnung 

5. Beschluss über Änderung der Teilnahmebedingungen (AGB) 

6. Beschluss über Ausschreibung der Fachbereichsleitung Deutsch als Fremdsprache 

7. Anfragen und Mitteilungen 

 

Nichtöffentliche Sitzung 

1. Anfragen und Mitteilungen 

 

 
Alsdorf, 30.08.2017 
 
 
 

Gez. Dr. Manfred Fleckenstein 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Planfeststellungsverfahren  für den Neubau  einer  Erdgasfernleitung mit  einem  Leitungs‐
durchmesser von DN 1000 der Zeelink GmbH & Co. KG von der Station Lichtenbusch (Stadt 
Aachen) bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen) 
___________________________________________________________________________ 
 
Die  Zeelink  GmbH  &  Co.  KG  mit  Sitz  in  45141  Essen  plant  den  Neubau  einer  rd. 
215 km langen Erdgasfernleitung von Lichtenbusch in der Städteregion Aachen über St. Hu‐
bert  im Kreis Viersen bis nach Legden  im Kreis Borken. Das Projekt trägt den Namen „ZEE‐
LINK“ und  ist  in drei Abschnitten unterteilt, die  jeweils  von den Bezirksregierungen Köln, 
Münster und Düsseldorf bearbeitet werden. 
 
Für den Abschnitt beginnend an der Station Lichtenbusch (Stadt Aachen) Regierungsbezirk 
Köln bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen)  im Regierungsbezirk Düsseldorf wird 
bei  der  Bezirksregierung  Köln  das  erforderliche  Planfeststellungsverfahren  nach  den 
§§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwal‐
tungsverfahrensgesetzes  für  das  Land  Nordrhein‐Westfalen  (VwVfG  NRW)  durchgeführt. 
Dieser Abschnitt beläuft sich auf ca. 61 km und wird im Gesamten von der Bezirksregierung 
Köln bearbeitet.  
 
Beginnend an der Station Lichtenbusch verläuft die Trasse der Erdgasfernleitung über die 
Gebiete der Gemeinden Aldenhoven und Jüchen sowie der Städte Aachen, Stolberg, Würse‐
len, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, Linnich, Hückelhoven, Erkelenz und Mönchengladbach 
bis  zur Station Hochneukirch, wo der Planfeststellungsabschnitt der Bezirksregierung Köln 
endet. Vom Bauvorhaben sind Grundstücke in den Gemarkungen 
 
- Forst, Brand und Eilendorf und Haaren der Stadt Aachen, 
- Stolberg, der Kupferstadt Stolberg, 
- Broichweiden, der Stadt Würselen 
- Eschweiler und Kinzweiler der Stadt Eschweiler 
- Hoengen der Stadt Alsdorf 
- Langweiler, Schleiden, Siersdorf der Gemeinde Aldenhoven 
- Setterich und Puffendorf der Stadt Baesweiler, 
- Ederen, Gereonsweiler, Weiz und Linnich der Stadt Linnich, 
- Brachelen, Rurich und Baal der Stadt Hückelhoven, 
- Lövenich, Erkelenz, Kückhoven und Venrath der Stadt Erkelenz 
- Wickrath, Wanlo und Odenkirchen der Stadt Mönchengladbach 
- Hochneukirch der Gemeinde Jüchen 

 
betroffen.  
 
Für  das  Vorhaben  besteht  die  Verpflichtung  zur  Durchführung  einer  Umweltverträglich‐
keitsprüfung gemäß § 3b  i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträg‐
lichkeitsprüfung i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a.F.). 
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Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  
 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 17.10.2017 
 

bei der Stadt Alsdorf, Der Bürgermeister, Amt A61 – Planung und Umwelt, Hubertusstraße 
17, 6. Etage während der Dienststunden 
 
montags bis freitags          von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
sowie montags, dienstags und donnerstags   von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
und mittwochs          von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der Plan wird  in den Städten Aachen, Stolberg, Würselen, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, 
Linnich, Hückelhoven, Erkelenz und Mönchengladbach  sowie den Gemeinden Aldenhoven 
und Jüchen zur Einsichtnahme ausgelegt. Dies machen die genannten Städte und Gemein‐
den in eigener Zuständigkeit ortsüblich bekannt. 
 
Gemäß § 27a Abs. 1 VwVfG NRW stehen der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die aus‐
zulegenden Planunterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter: 
http://www.brk.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverf
ahren/index.html  
zur Verfügung. 
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in Papierform bei den genannten Städten und Gemein‐
den zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen. 
 
1. Jeder,  dessen  Belange  durch  das Vorhaben  berührt werden,  kann  bis  spätestens  zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das  ist bis einschließlich zum 02.11.2017, bei 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2‐10 in 50667 Köln (Anhörungs‐
behörde)  oder  bei  der  Stadt Alsdorf, Der Bürgermeister, A  61  – Amt  für  Planung  und 
Umwelt, Einwendungen gegen den Plan  schriftlich oder  zur Niederschrift erheben. Die 
Erhebung von Einwendungen  in elektronischer Form  ist nur mit qualifizierter elektroni‐
scher Signatur zulässig. Die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen besteht zudem 
in den Städten und Gemeinden, in denen der Plan parallel zur Einsichtnahme ausliegt. 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
erkennen lassen.  
 
Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen  sind nach Ablauf 
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG NRW). Der Einwen‐
dungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen, Äußerungen und Stellungsnahmen, 
die  sich  auf  die  Schutzgüter  nach  
§ 2 Abs. 1 UVPG a.F. beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. Bei Einwendungen, 
die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel‐
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit  einer Unterschrift  versehenen  Seite  ein Unterzeichner mit Namen,  Beruf  und An‐

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 7. September 2017 / Nr. 28 / Seite  196



schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 
nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des Plans. 

 
3. Die Anhörungsbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 43a Nr. 2 EnWG auf eine 

Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten. 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt gemacht werden. Fer‐
ner werden diejenigen, die fristgerecht Stellungnahmen und Einwendungen erhoben ha‐
ben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin geson‐
dert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh‐
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine  schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die  zu den Akten der Anhörungsbehörde  zu 
geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten  in dem Erörterungstermin kann auch ohne  ihn verhan‐
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme  in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung‐
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder‐
ten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah‐

rens durch die Planfeststellungsbehörde  entschieden. Die  Zustellung der  Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss)  an  die  Einwender  und  diejenigen,  die  eine  Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Ab  Beginn  der  Auslegung  des  Planes  tritt  die  Veränderungssperre  nach 

 § 44a EnWG  in Kraft. Darüber hinaus  steht der Vorhabenträgerin ab diesem Zeitpunkt 
ein  Vorkaufsrecht  an  den  vom  Plan  betroffenen  Flächen  zu  
(§ 44a Abs. 3 EnWG). 

 
8. Da das Vorhaben UVP‐pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren und die für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie‐
den werden wird, 
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- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a.F. notwendigen An‐
gaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf‐
fentlichkeit  zu  den  Umweltauswirkungen  des  Vorhabens  gem.  
§ 9 Abs. 1 UVPG a.F. ist. 

 
9. Um Dritten  die  Beurteilung  zu  ermöglichen,  ob  und  in welchem Umfang  sie  von  den 

Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden können, liegen umweltbezogene 
Informationen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die Bestandteil der offengelegten 
Unterlagen sind: 
‐  Kapitel 1 ‐ Erläuterungsbericht: u.a. mit Angaben zur energiewirtschaftlichen Begrün‐

dung des Vorhabens und der gewählten Trassenführung, der Beschreibung der ver‐
wendeten technischen Verfahren und der relevanten Angaben zur Baudurchführung; 

‐  Kapitel 9 – Wasserrechtliche Belange und Gewässerkreuzungen; 
‐  Kapitel 13 – Gasdruckregel und Messanlagen, Schieberstationen; 
‐  Kapitel 14 Kathodischer Korrosionsschutz;  
‐  Kapitel 15 – Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
  Beschreibung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt; 
‐  Kapitel 16 – Landschaftspflegerischer Begleitplan  
  Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft; 
‐  Kapitel 17 – FFH ‐ Verträglichkeitsstudie  
  Prüfung der Projektauswirkung auf Natura 2000; 
‐  Kapitel 18 – Unterlagen zum speziellen Artenschutz; 
‐  Kapitel  19  –  Fachgutachten  (Wasserrahmenrichtlinie,  Bodenschutz,  Archäologisches 

Fachgutachten); 
‐  Kapitel 20 – Forstrecht 
 

 
Alsdorf, 06.09.2017 
 
In Vertretung 
gez. 
 
Lo Cicero‐Marenberg 
Technische Beigeordnete 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Planfeststellungsverfahren  für den Neubau  einer  Erdgasfernleitung mit  einem  Leitungs‐
durchmesser von DN 1000 der Zeelink GmbH & Co. KG von der Station Lichtenbusch (Stadt 
Aachen) bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen) 
___________________________________________________________________________ 
 
Die  Zeelink  GmbH  &  Co.  KG  mit  Sitz  in  45141  Essen  plant  den  Neubau  einer  rd. 
215 km langen Erdgasfernleitung von Lichtenbusch in der Städteregion Aachen über St. Hu‐
bert  im Kreis Viersen bis nach Legden  im Kreis Borken. Das Projekt trägt den Namen „ZEE‐
LINK“ und  ist  in drei Abschnitten unterteilt, die  jeweils  von den Bezirksregierungen Köln, 
Münster und Düsseldorf bearbeitet werden. 
 
Für den Abschnitt beginnend an der Station Lichtenbusch (Stadt Aachen) Regierungsbezirk 
Köln bis zur Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen)  im Regierungsbezirk Düsseldorf wird 
bei  der  Bezirksregierung  Köln  das  erforderliche  Planfeststellungsverfahren  nach  den 
§§ 43 ff. des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwal‐
tungsverfahrensgesetzes  für  das  Land  Nordrhein‐Westfalen  (VwVfG  NRW)  durchgeführt. 
Dieser Abschnitt beläuft sich auf ca. 61 km und wird im Gesamten von der Bezirksregierung 
Köln bearbeitet.  
 
Beginnend an der Station Lichtenbusch verläuft die Trasse der Erdgasfernleitung über die 
Gebiete der Gemeinden Aldenhoven und Jüchen sowie der Städte Aachen, Stolberg, Würse‐
len, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, Linnich, Hückelhoven, Erkelenz und Mönchengladbach 
bis  zur Station Hochneukirch, wo der Planfeststellungsabschnitt der Bezirksregierung Köln 
endet. Vom Bauvorhaben sind Grundstücke in den Gemarkungen 
 
- Forst, Brand und Eilendorf und Haaren der Stadt Aachen, 
- Stolberg, der Kupferstadt Stolberg, 
- Broichweiden, der Stadt Würselen 
- Eschweiler und Kinzweiler der Stadt Eschweiler 
- Hoengen der Stadt Alsdorf 
- Langweiler, Schleiden, Siersdorf der Gemeinde Aldenhoven 
- Setterich und Puffendorf der Stadt Baesweiler, 
- Ederen, Gereonsweiler, Weiz und Linnich der Stadt Linnich, 
- Brachelen, Rurich und Baal der Stadt Hückelhoven, 
- Lövenich, Erkelenz, Kückhoven und Venrath der Stadt Erkelenz 
- Wickrath, Wanlo und Odenkirchen der Stadt Mönchengladbach 
- Hochneukirch der Gemeinde Jüchen 

 
betroffen.  
 
Für  das  Vorhaben  besteht  die  Verpflichtung  zur  Durchführung  einer  Umweltverträglich‐
keitsprüfung gemäß § 3b  i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträg‐
lichkeitsprüfung i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a.F.). 
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Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  
 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 17.10.2017 
 

bei der Stadt Alsdorf, Der Bürgermeister, Amt A61 – Planung und Umwelt, Hubertusstraße 
17, 6. Etage während der Dienststunden 
 
montags bis freitags          von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
sowie montags, dienstags und donnerstags   von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
und mittwochs          von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Der Plan wird  in den Städten Aachen, Stolberg, Würselen, Eschweiler, Alsdorf, Baesweiler, 
Linnich, Hückelhoven, Erkelenz und Mönchengladbach  sowie den Gemeinden Aldenhoven 
und Jüchen zur Einsichtnahme ausgelegt. Dies machen die genannten Städte und Gemein‐
den in eigener Zuständigkeit ortsüblich bekannt. 
 
Gemäß § 27a Abs. 1 VwVfG NRW stehen der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die aus‐
zulegenden Planunterlagen auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter: 
http://www.brk.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_energieleitungen_planfeststellungsverf
ahren/index.html  
zur Verfügung. 
Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in Papierform bei den genannten Städten und Gemein‐
den zur Einsicht ausgelegten Planunterlagen. 
 
1. Jeder,  dessen  Belange  durch  das Vorhaben  berührt werden,  kann  bis  spätestens  zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das  ist bis einschließlich zum 02.11.2017, bei 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2‐10 in 50667 Köln (Anhörungs‐
behörde)  oder  bei  der  Stadt Alsdorf, Der Bürgermeister, A  61  – Amt  für  Planung  und 
Umwelt, Einwendungen gegen den Plan  schriftlich oder  zur Niederschrift erheben. Die 
Erhebung von Einwendungen  in elektronischer Form  ist nur mit qualifizierter elektroni‐
scher Signatur zulässig. Die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen besteht zudem 
in den Städten und Gemeinden, in denen der Plan parallel zur Einsichtnahme ausliegt. 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung 
erkennen lassen.  
 
Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen  sind nach Ablauf 
dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 und 6 VwVfG NRW). Der Einwen‐
dungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen, Äußerungen und Stellungsnahmen, 
die  sich  auf  die  Schutzgüter  nach  
§ 2 Abs. 1 UVPG a.F. beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. Bei Einwendungen, 
die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel‐
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder 
mit  einer Unterschrift  versehenen  Seite  ein Unterzeichner mit Namen,  Beruf  und An‐
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schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 
nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des Plans. 

 
3. Die Anhörungsbehörde kann unter den Voraussetzungen des § 43a Nr. 2 EnWG auf eine 

Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten. 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt gemacht werden. Fer‐
ner werden diejenigen, die fristgerecht Stellungnahmen und Einwendungen erhoben ha‐
ben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin geson‐
dert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh‐
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine  schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die  zu den Akten der Anhörungsbehörde  zu 
geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten  in dem Erörterungstermin kann auch ohne  ihn verhan‐
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme  in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung‐
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder‐
ten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah‐

rens durch die Planfeststellungsbehörde  entschieden. Die  Zustellung der  Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss)  an  die  Einwender  und  diejenigen,  die  eine  Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Ab  Beginn  der  Auslegung  des  Planes  tritt  die  Veränderungssperre  nach 

 § 44a EnWG  in Kraft. Darüber hinaus  steht der Vorhabenträgerin ab diesem Zeitpunkt 
ein  Vorkaufsrecht  an  den  vom  Plan  betroffenen  Flächen  zu  
(§ 44a Abs. 3 EnWG). 

 
8. Da das Vorhaben UVP‐pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren und die für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie‐
den werden wird, 
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- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a.F. notwendigen An‐
gaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öf‐
fentlichkeit  zu  den  Umweltauswirkungen  des  Vorhabens  gem.  
§ 9 Abs. 1 UVPG a.F. ist. 

 
9. Um Dritten  die  Beurteilung  zu  ermöglichen,  ob  und  in welchem Umfang  sie  von  den 

Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen werden können, liegen umweltbezogene 
Informationen anhand nachfolgender Unterlagen vor, die Bestandteil der offengelegten 
Unterlagen sind: 
‐  Kapitel 1 ‐ Erläuterungsbericht: u.a. mit Angaben zur energiewirtschaftlichen Begrün‐

dung des Vorhabens und der gewählten Trassenführung, der Beschreibung der ver‐
wendeten technischen Verfahren und der relevanten Angaben zur Baudurchführung; 

‐  Kapitel 9 – Wasserrechtliche Belange und Gewässerkreuzungen; 
‐  Kapitel 13 – Gasdruckregel und Messanlagen, Schieberstationen; 
‐  Kapitel 14 Kathodischer Korrosionsschutz;  
‐  Kapitel 15 – Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
  Beschreibung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt; 
‐  Kapitel 16 – Landschaftspflegerischer Begleitplan  
  Darstellung und Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft; 
‐  Kapitel 17 – FFH ‐ Verträglichkeitsstudie  
  Prüfung der Projektauswirkung auf Natura 2000; 
‐  Kapitel 18 – Unterlagen zum speziellen Artenschutz; 
‐  Kapitel  19  –  Fachgutachten  (Wasserrahmenrichtlinie,  Bodenschutz,  Archäologisches 

Fachgutachten); 
‐  Kapitel 20 – Forstrecht 
 

 
Alsdorf, 06.09.2017 
 
In Vertretung 
gez. 
 
Lo Cicero‐Marenberg 
Technische Beigeordnete 
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